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Hansestadt Lübeck ⋅ 1.203 ⋅ 23539 Lübeck   Der Bürgermeister 

 
 Gem. Verteiler an 

alle in der Bürgerschaft der 
Hansestadt Lübeck  

vertretenen Parteien 
 
 

 
 

 

 Bereich: Beteiligungscontrolling/Bereich Recht 

 Gebäude: Fischstraße 2–6 
 Auskunft: Herr Blank/ Frau Voskuhl  

 Zimmer: 1.11 
 Tel. (0451) 122-2030 / - 3011 
 Fax (0451) 122-2039 

 e-mail: beteiligungscontrolling@luebeck.de 
 Mein Zeichen: 203.21.8.16 

 Datum: 24.05.2018
 

Paritätische Besetzung von Gremien; Besetzung von Aufsichtsratsmandaten 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir möchten Sie anlässlich neuer Rechtsprechung über die paritätische Besetzung von Gremien 
informieren:  

 
Sachverhalt: 
 

§ 15 des Gleichstellungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein bestimmt: 
 

§ 15 Gremienbesetzung: 
 
1. Bei Benennungen und Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern für 

Kommissionen, Beiträte, Ausschüsse, Vorstände, Verwaltungs- und Aufsichtsräte 
sowie für vergleichbare Gremien, deren Zusammensetzung nicht durch besondere 
gesetzliche Vorschriften geregelt ist, sollen Frauen und Männer jeweils hälftig 
berücksichtigt werden. Bestehen Benennungs- oder Entsendungsrechte nur für eine 
Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden, wenn das 
Gremium für jeweils befristete Zeiträume zusammengesetzt wird; anderenfalls 
entscheidet das Los. Bestehen Benennungs- oder Entsendungsrechte für eine 
ungerade Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Person. 

 

2. Sind Organisationen, die nicht Träger der öffentlichen Verwaltung sind oder sonstige 
gesellschaftliche Gruppierungen zur Benennung oder Entsendung von Mitgliedern 
für öffentlich rechtliche Beschluss- oder Beratungsgremien berechtigt, gilt Abs. 1 
entsprechend. 

 

Der Geltungsbereich dieser Vorschrift war umstritten. 
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Im Zusammenhang mit der Benennung von fünf Mitgliedern für den (fakultativen) Aufsichtsrat 
der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH hatte der Bürgermeister der Stadt Husum 
einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung widersprochen, weil durch die 
Fraktionen kein Entsendungsvorschlag beschlossen wurde, der den Anforderungen des § 15 
Abs. 1 Gleichstellungsgesetz genügte. Hiergegen hatte die Stadtverordnetenversammlung 
geklagt. 
 

Mit Urteil vom 21.12.2016 hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht entschieden, 
dass die paritätische Repräsentanz von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen 
Bereichen eine generelle Zielsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sei, 
sodass eine weitreichende Anwendung der Regelung zur geschlechterparitätischen 
Gremienbesetzung bei Beschlussfassungen der Gemeinde geboten ist. Das Vorgehen des 
Bürgermeisters sei korrekt. Vor- gaben zur Besetzung externer Gremien berührten nicht den 
unantastbaren Wissensgehalt der gemeindlichen Eigenverantwortlichkeit. Vielmehr blieben 
der Gemeinde ihre grundsätzlichen Gestaltungsbefugnisse erhalten. Gegen das Urteil des 
Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts hat das Stadtverordnetenkollegium Berufung 
eingelegt. Diese hat das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 06.12.2017, Az.: 3 LB 11/17, 
zurückgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass § 15 Abs. 1 
Gleichstellungsgesetz Geltung beansprucht für Beschlüsse der jeweils entsendenden 
Kommune und nicht für das Gremium, in das entsandt wird. § 15 Gleichstellungsgesetz 
verstößt nicht gegen die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung gemäß Art. 28 GG. 
Zwar greift die Vorschrift in die Organisations- und Personalhoheit einer Gemeinde ein, der 
damit verfolgte Zweck dient aber der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern 
und entspricht damit der Zielbestimmung des Art. 9 S. 1 der Landesverfassung. Danach ist es 
Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der 
öffentlichen Verwaltung, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern. 
 
§ 15 Gleichstellungsgesetz findet keine Anwendung auf den nach der GO vorgeschriebenen 
Hauptausschuss und die gemäß § 46 GO zu bildenden Ausschüsse. Diese werden je nach 
Verlangen einer Fraktion im Wege der Verhältniswahl oder aber durch Mehrheitswahl 
gewählt. Ihnen obliegt es, an der Kontrollaufgabe der Bürgerschaft mitzuwirken und die 
Beschlüsse der Bürgerschaft vorzubereiten. Sie haben einen Repräsentationsauftrag, sodass 
der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit fortwirkt.  
 

Für Aufsichtsräte, Beiräte oder ähnliche Gremien in den Gesellschaften und Organisationen, an 
denen eine Gemeinde beteiligt ist, gelten andere Grundsätze. Die Benennung der 
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde für einen Aufsichtsrat ist nicht als Wahl gemäß 
§ 40 GO sondern als Beschluss gemäß § 39 GO ausgestaltet, weshalb das politische 
Kräfteverhältnis der Bürgerschaft in diesen Gremien nicht abzubilden ist. Mitglieder eines 
Aufsichtsrates nehmen an der Repräsentationsfunktion der Bürgerschaft nicht teil. Sie können 
bei der Ausübung ihrer Aufsichtsratstätigkeit an die mehrheitlich beschlossenen Weisungen der 
Bürgerschaft gebunden sein (§ 104 Abs. 2 i. V. m. § 25 Abs. 1 GO). 
 

Das Urteil des OVG erging anlässlich der Besetzung eines fakultativen Aufsichtsrats, also eines 
Aufsichtsrats, der gesellschaftsrechtlich nicht zwingend hätte gebildet werden müssen, sondern 
„freiwillig“ durch den Gesellschaftsvertrag festgelegt wird. Es ist nicht ohne weiteres übertragbar 
auf Aufsichtsräte, deren Zusammensetzung sich aus anderen (bundes-) gesetzlichen Vorgaben 
ergibt. In der Hansestadt Lübeck ergibt sich jedoch durch § 10 der Hauptsatzung und durch den 
Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) eine ggf. darüber hinausgehende 
(Selbst-)Verpflichtung zur geschlechterparitätischen Aufsichtsratsbesetzung: 
 

Hauptsatzung, § 10 Besetzung der Aufsichtsräte 
 
Bei Besetzungen von Aufsichtsratsmandaten, für die die Hansestadt Lübeck 
benennungs- oder entsendungsberechtigt ist, stehen den Fraktionen Vorschlagsrechte 
nach dem Verfahren gemäß Sainte-Laguë/Schepers zu. Die Verteilung der 

2 von 14 in Zusammenstellung



- 3 - 

 
. . . 

 

Vorschlagsrechte auf die Fraktionen bezieht sich auf die Gesamtzahl der in den 
Gesellschaften durch die Hansestadt Lübeck zu besetzenden Aufsichtsratsmandate. 
Das Verteilungsverfahren orientiert sich an den Regelungen in der Gemeindeordnung 
über das Vorschlagsrecht für Ausschussvorsitze (§ 46 Absatz 5 GO). § 15 
Gleichstellungsgesetz und der Lübecker Public Corporate Governance Kodex sind zu 
beachten. 
 
 
PCGK, Abschnitt B.2.3.2 
 
[…] Bei der Zusammensetzung der Aufsichtsräte findet § 15 Gleichstellungsgesetz 
(„Frauen und Männer sollen jeweils hälftig berücksichtigt werden“) Anwendung. […] 

 
Für die Hansestadt Lübeck gilt also zusammengefasst:  

Bei allen Aufsichtsratsbesetzungen durch die Bürgerschaft ist jeweils eine Geschlechterparität 
nach dem Maßstab des § 15 GstG zu beachten. Eine Verteilung aller von der Hansestadt 
Lübeck zu besetzenden Aufsichtsratsmandate auf insgesamt je (ca.) 50 % Männer und Frauen – 
wie sie bereits bisher angestrebt worden sein mag – genügt dem Gesetz für sich genommen 
nicht. Darauf hat das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des 
Landes ausdrücklich hingewiesen. Es ist vielmehr in jedem einzelnen Aufsichtsrat die Hälfte der 
von der Hansestadt Lübeck zu vergebenden Mandate an Männer, die andere Hälfte an Frauen 
zu vergeben; bei ungerader Mandatszahl ist ein Mandat abwechselnd mit einem Mann und einer 
Frau zu besetzen. 
 
Beispiele: 
 

− Der Aufsichtsrat der Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG) 
besteht aus acht Personen. Der Hansestadt Lübeck sind vier Mandate zuzurechnen. Nur 
auf diese vier Mandate kommt es nach § 15 GstG an; Mandate, die den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Mitgesellschafterinnen und 
Mitgesellschaftern zuzurechnen sind, bleiben unberücksichtigt. Die vier der Hansestadt 
Lübeck zuzurechnenden Mandate sind derzeit mit vier Männern besetzt. Scheidet einer 
dieser Männer aus dem Aufsichtsrat aus, ist als Nachfolgerin eine Frau zu bestellen. 
Scheidet ein weiterer aus, ist wiederum eine Frau zu bestellen; die Geschlechterparität 
ist dann hergestellt (zwei Männer, zwei Frauen). Endet ein weiteres mit einem Mann 
besetztes Mandat, ist dann wiederum ein Mann zu entsenden, um die Parität 
aufrechtzuerhalten. Beruft die Bürgerschaft alle vier Männer ab und vergibt die Mandate 
neu, muss sie zwei Frauen und zwei Männer entsenden. 

− Der Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (GGM) hat fünf 
Mitglieder, die alle von der Hansestadt Lübeck entsendet werden. Derzeit sind alle fünf 
Mandate an Frauen vergeben. Eine paritätische Besetzung wären hier zwei Frauen, zwei 
Männer und als fünftes Mitglied abwechselnd ein Mann und eine Frau. Scheidet eine der 
derzeitigen Mandatsinhaberinnen aus dem Aufsichtsrat aus, ist also zunächst ein Mann 
als Nachfolger zu entsenden usw. Sollte die Bürgerschaft alle derzeitigen Mitglieder 
abberufen und den Aufsichtsrat neu besetzen, müsste sie zwei Frauen und drei Männer 
entsenden. Beim nächsten Mandatswechsel wäre dann eine Frau zu entsenden usw. in 
alternierender Weise. 

− Der Aufsichtsrat der KWL GmbH (KWL) hat sieben Mitglieder, die alle von der 
Hansestadt Lübeck entsandt werden. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat drei Frauen und 
vier Männer an. Die Geschlechterparität ist unter Berücksichtigung der ungeraden 
Anzahl Mandate insoweit gewahrt. Scheiden künftig Mitglieder aus, ist solange jeweils 
eine Frau zu entsenden, bis das Verhältnis von vier Frauen zu drei Männern erreicht ist 
(Parität durch alternierende Besetzung bei ungerader Mandatszahl). 

− In den Aufsichtsrat der Sana Kliniken Lübeck GmbH (SANA) entsendet die Hansestadt 
Lübeck genau ein Mitglied. Die derzeitige Mandatsträgerin ist eine Frau. Bei der 

3 von 14 in Zusammenstellung



- 4 - 

 
 
 

nächsten Entsendungsentscheidung muss das Mandat daher an einen Mann vergeben 
werden, was in diesem Fall auch bedeutet, dass das derzeitige „städtische“ Mitglied nicht 
sofort erneut entsendet werden kann. 

 
Eine Liste der von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck bestellten 
Aufsichtsratsmitglieder mit Angabe des regulären Mandatsendes ist als Anlage 1 beigefügt. 
Die Kommunalwahl im Mai 2018 führt nicht unmittelbar dazu, dass von der Bürgerschaft 
vergebene Aufsichtsratsmandate enden. Auch § 15 GstG führt nicht dazu, dass 
Aufsichtsratsmitglieder abberufen werden müssten; auch dort nicht, wo die derzeitige 
Besetzung nicht geschlechterparitätisch ist. Die Bürgerschaft kann aber durch 
mehrheitlichen Beschluss einzelne oder alle Aufsichtsratsmitglieder abberufen und Mandate 
neu vergeben. Bei der Neubesetzung wäre § 15 GstG zu beachten. Ein Mandat im 
Aufsichtsrat der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) ist derzeit vakant; auch 
bei dessen Neubesetzung ist § 15 GstG zu beachten. Nach der derzeitigen 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats der LTM muss die Nachbesetzung mit einem Mann 
erfolgen. 
Aufgrund der im Juni und Juli anstehenden Beschlussfassungen in den 
Aufsichtsratssitzungen zu den Jahresabschlüssen wird jedoch empfohlen - sofern die 
Bürgerschaft von der Möglichkeit der Abberufung und Neubesetzung von 
Aufsichtsratsmandaten Gebrauch machen möchte - diese frühestens in der 
Bürgerschaftssitzung im August 2018 zu beschließen.   
 
Sollte die Bürgerschaft beschließen, Aufsichtsratsmandate nicht gemäß § 15 GstG paritätisch 
zu vergeben, wäre der Bürgermeister gemäß § 43 Abs. 1 GO grundsätzlich verpflichtet, den 
entsprechenden Entsendungsbeschlüssen zu widersprechen. Das OVG hat ausgeführt, dass 
es sich bei § 15 GStG um eine Soll-Vorschrift handelt, bei der (nur) in atypischen Fällen 
Ausnahmen zulässig sind. Der Widerspruch gemäß § 43 Abs. 1 GO hätte zunächst zur Folge, 
dass eine Aufsichtsratsbesetzung unter Verstoß gegen § 15 GstG bis zu einer erneuten 
Beschlussfassung durch die Bürgerschaft nicht wirksam und somit nicht umsetzbar wäre. 
Würde auch ein erneuter Beschluss der Bürgerschaft die Vorgaben des § 15 Abs. 1 GstG 
verletzen, müsste der Bürgermeister unter Fortdauer der aufschiebenden Wirkung diesen 
schriftlich beanstanden. Gegen eine solche Beanstandung stünde – wie in dem in der Stadt 
Husum praktizierten Fall – der Bürgerschaft das Recht zur Klage vor dem Verwaltungsgericht 
zu. Der Aufsichtsrat bliebe bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung durch das 
Verwaltungsgericht nicht besetzt. 
 

In der Anlage 2 ist hierzu noch ein Hinweisschreiben des Ministeriums für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz vom 03.05.2018 zu dieser Thematik beigefügt.   
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

gez. 
 

 
Herr Blank   Frau Voskuhl 
 

Anlage 1  Liste der Aufsichtsratsmitglieder 
Anlage 2  Hinweisschreiben des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz vom  

                 03.05.2018 
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Titel Vorname Nachname

Ende des 

Mandats 

i.d.R. Jahr 

der Ent-

lastung für 

Vorjahr

Fraktionszugehörigkeit 

lt. Allris

Geschl. 

w/m

Geschl. 

w/m
Erläuterung

BQL Berufsausbildungs- und 
Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH

Katja Godowski 2019 SPD w 1 w, 2 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

André Kleyer 2019 GRÜNE m

Heidemarie Menorca 2019 CDU w

Grundstücksgesellschaft 
Metallhüttengelände mbH

Aneta Wolter 2019 CDU w 2 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

Ulrike Siebdrat 2019 SPD w

Dagmar Hildebrand 2019 CDU w

Kerstin Langmaack 2019 BfL w

Anica Zander 2019 w

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH Peter Reinhardt 2019 SPD m 4 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

Dirk Freitag 2019 CDU m

Oliver Dedow 2019 BfL m

Birte Duggen 2019 w

Carl Wilhelm Howe 2019 GAL m

Antje Jansen 2019 GAL w

Roswitha Kaske 2019 CDU w

KWL GmbH Roland Vorkamp 2019 GRÜNE m 4 w, 3 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

Gabriela Schröder 2019 w

Jörg Hundertmark 2019 SPD m

Manfred Kirch 2019 FDP m

Christopher Lötsch 2019 CDU m

Birgit Severin 2020 w

Silke Theuerkauff 2019 w

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH Lars Rottloff 2019 CDU m 3 w, 3 m

Gabriele Schopenhauer 2019 SPD w

N. N. (zuletzt: m)

Silke Mählenhoff 2019 GRÜNE w

Hauke Wegner 2019 CDU m

Katjana Zunft 2019 FW-LINKE w

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung

Uwe Lüders 2019 m 2 w, 2 m

Dr. Burkhart Eymer 2019 CDU m

Thorsten Fürter 2019 GRÜNE m

Dr. Raimund Mildner 2019 m

Lübecker Musik- und Kongreßhallen 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Jochen Mauritz 2020 CDU m 3 w, 3 m

Frank Zahn 2020 SPD m

Hermann Eickhoff 2020 GAL m

Rüdiger Hinrichs 2020 FW-LINKE m

Prof. Dr. Claudia Schmidtke 2021 w

Dagmar Tartemann 2020 w

Sana Kliniken Lübeck GmbH Ellen Ehrich 2019 CDU w 1 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

Stadtverkehr Lübeck GmbH Ulrich Pluschkell 2020 SPD m 2 w, 2 m

Hans-Jürgen Schubert 2020 GAL m

Thomas Thalau 2020 CDU m

Konstanze Wagner 2020 w

Stadtwerke Lübeck GmbH Dr. Valerie Wilms 2020 w 2 w, 2 m

Kerstin Metzner 2019 w

Ingrid Schatz 2019 CDU w

Andreas Zander 2020 CDU m

Ist-Zusammensetzung

Unternehmen

Soll-Zusammensetzung gem. § 15 

GstG im Falle einer Neubesetzung
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Netz Lübeck GmbH

Stadtwerke Lübeck Holding GmbH Ulrich Pluschkell 2020 SPD m 3 w, 3 m

Michelle Akyurt 2020 GRÜNE w

Klaus Puschaddel 2020 CDU m

Harald Quirder 2019 SPD m

Thomas Rathcke 2019 FDP m

Felix Untermann 2020 CDU m

Theater Lübeck gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Peter Petereit 2019 m 3 w, 2 m ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

Henning Stabe 2019 CDU m

Hildegard Maria Klöckner 2019 GRÜNE w

Hans Georg Rieckmann 2019 BfL m

Sven Simon 2019 m

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH Astrid Völker 2020 w 2 w, 2 m

Jörg Hundertmark 2020 SPD m

Susanne Knoll 2020 SPD w

Ulrich Krause 2020 CDU m

nachrichtlich

IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR Jörg Wenghöfer 27.10.2021 m 1 w ungerade Mandatszahl, 
1 Mandat alternierend w/m

(Vertretung: Linda Schütt)

Der Aufsichtsrat der Netz Lübeck GmbH ist personengleich mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Lübeck GmbH zu besetzen – daher siehe dort!
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